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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zum Tagesordnungspunkt 7 über 

die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und des 

Andienungsrechts bei Erwerb und Veräußerung eigener Aktien gemäß Artikel 9 SE-

VO i. V. m. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand der SAF-HOLLAND SE („Gesellschaft“) erstattet gemäß Artikel 9 der 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der 

Europäischen Gesellschaft (SE-VO) in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 zweiter 

Halbsatz Aktiengesetz („AktG“) in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 

Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts der Aktionäre bei Erwerb und 

Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien den folgenden Bericht: 

Zu Tagesordnungspunkt 7 schlagen der Vorstand der Gesellschaft („Vorstand“) und der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft vor, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 20. Mai 2028 

eigene Aktien der Gesellschaft unter Einbeziehung solcher eigenen Aktien, die die 

Gesellschaft bereits erworben hat und besitzt oder der Gesellschaft gemäß den §§ 71d oder 

71e AktG zuzurechnen sind, im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung der Hauptversammlung bzw. – falls dieser Wert niedriger ist – des zum 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben.  

Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 10. Juni 2021 hat den Vorstand ermächtigt, 

bis zum Ablauf des 9. Juni 2026 eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des 

Grundkapitals zu erwerben. Von dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft im Rahmen ihres 

Aktienrückkaufprogramms 2025 teilweise Gebrauch gemacht. Vor dem Hintergrund, dass 

die bestehende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien am 9. Juni 2026 ausläuft, soll 

diese Ermächtigung aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien ersetzt werden, um die Gesellschaft weiterhin in die Lage zu 

versetzen, kurzfristig eigene Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung in 

einem angemessenen Umfang erwerben zu können. 

Die eigenen Aktien sollen sowohl durch die Gesellschaft selbst als auch durch abhängige 

oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen (Konzernunternehmen) 

oder durch für Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung von Konzernunternehmen 

handelnde Dritte erworben werden können. 

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse („Börse“) oder im Wege eines 

Öffentlichen Erwerbsangebots erfolgen. Ein „Öffentliches Erwerbsangebot“ ist ein an alle 

Aktionäre der Gesellschaft gerichtetes öffentliches Kaufangebot bzw. eine öffentliche 

Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten. Bei dem Erwerb ist der 

Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß § 53a AktG zu wahren. Der 

vorgeschlagene Erwerb über die Börse oder im Wege eines Öffentlichen Erwerbsangebots 

trägt dem Rechnung. 

Bei einem Öffentlichen Erwerbsangebot wird die Gesellschaft gegenüber allen Aktionären 

ein Angebot entsprechend ihrer Beteiligungsquote abgeben. Das Volumen des Öffentlichen 

Erwerbsangebots kann begrenzt werden. Sofern die Gesamtzeichnung des Angebots 

dieses Volumen überschreitet, sind die Annahmeerklärungen – insoweit unter Ausschluss 
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eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre – grundsätzlich im Verhältnis der Zahl der 

jeweils angedienten Aktien zu berücksichtigen (Andienungsquoten). Ebenso können zur 

Vermeidung rechnerischer Bruchteile kaufmännische Rundungen und eine bevorrechtigte 

Berücksichtigung geringer Stückzahlen von bis zu 100 Stück zum Erwerb angedienter 

Aktien der Gesellschaft je Aktionär unter insoweit partiellem Ausschluss eines etwaigen 

Rechts der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten 

dienen dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und 

kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 

Auch ein faktischer Ausschluss von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Den damit 

verbundenen Ausschluss eines weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre hält der 

Vorstand vor diesem Hintergrund für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den 

Aktionären für angemessen. Zudem soll es dem Vorstand freistehen, im Rahmen eines 

Öffentlichen Erwerbsangebots eine Preisspanne festzulegen, innerhalb derer Aktionäre 

Angebote abgeben können. In einem solchen Fall kann vorgesehen werden, dass der finale 

Preis nach der Höhe und der Anzahl der Gebote bestimmt wird, und zwar abhängig davon, 

zu welchem festgelegten Gesamtbetrag der Rückkauf der meisten Aktien oder zu welchem 

niedrigsten Preis der Rückkauf einer bestimmten Anzahl von Aktien möglich ist. Bei einem 

solchen Erwerbsangebot auf Basis einer Preisspanne können Angebote von Aktionären, 

die einen zu hohen Kaufpreis verlangen, unberücksichtigt bleiben. Auch insoweit wird ein 

etwaiges Recht der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien ausgeschlossen. 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, die eigenen Aktien der Gesellschaft zu allen 

gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden. Er soll sie insbesondere über die Börse oder 

durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot veräußern können. Er soll sie darüber 

hinaus insbesondere wie folgt verwenden können, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre 

auf die Aktien jeweils ausgeschlossen ist: 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die von der Gesellschaft erworbenen 

eigenen Aktien über die Börse oder mittels eines öffentlichen Angebots an alle Aktionäre 

wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten des Verkaufs wird bei der 

Wiederausgabe der Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. 

Die Aktien sollen darüber hinaus gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden können, der den Börsenpreis der 

Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die Aktien entfällt, 

für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, darf in diesem Fall auch bei mehreren 

Veräußerungsvorgängen insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der 

Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind auf 

diese Begrenzung diejenigen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel-, 

Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) ausgegeben wurden bzw. noch ausgegeben werden können, sofern die 

zugrundeliegenden Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 

aufgrund einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Option und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
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Bezugsrechts ausgegeben wurden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass 

erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass während der 

Laufzeit der Ermächtigung insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Bezugsrecht 

der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird. Diese weitergehende 

Beschränkung liegt im Interesse der Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote möglichst 

aufrechterhalten wollen. Den Aktionären bleibt zudem grundsätzlich die Möglichkeit, ihre 

Beteiligungsquote durch Kauf von Aktien der Gesellschaft über die Börse 

aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu 

größerer Flexibilität verhilft. 

Mit dieser Ermächtigung soll von dem vereinfachten Bezugsrechtsausschluss nach §§ 71 

Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch gemacht werden. Der Vorstand wird 

hierdurch in die Lage versetzt, die sich aufgrund der jeweiligen Börsensituation bietenden 

Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen. Der durch eine marktnahe 

Preisfestsetzung erzielbare Veräußerungserlös führt in der Regel zu einem deutlich 

höheren Mittelzufluss je veräußerter Aktie als im Fall einer Aktienplatzierung mit 

Bezugsrecht. Durch den Verzicht auf eine zeit- und kostenaufwendige Abwicklung des 

Bezugsrechts kann der Eigenkapitalbedarf der Gesellschaft aus sich kurzfristig bietenden 

Marktchancen gedeckt werden. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG eine 

Veröffentlichung des Bezugspreises bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. 

Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch in diesem Fall ein 

Marktrisiko über mehrere Tage, das zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des 

Veräußerungspreises und so zu nicht marktnahen und für die Gesellschaft nicht optimalen 

Konditionen führen kann. Die Vermögensinteressen der Aktionäre werden bei einer 

Inanspruchnahme dieser Ermächtigung dadurch gewahrt, dass die Gesellschaft die 

eigenen Aktien nur zu einem Preis veräußern darf, der nicht wesentlich unterhalb des 

jeweiligen Börsenpreises liegt. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die 

eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei – 

unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen etwaigen 

Abschlag vom Börsenpreis so niedrig wie möglich zu halten. 

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, die aufgrund der vorgeschlagenen 

Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien als Gegenleistung für Sachleistungen Dritter, 

insbesondere für den Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen oder 

Beteiligungen an Unternehmen, oder anderen einlagefähigen Vermögensgegenständen 

oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, einschließlich 

Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, einzusetzen. Der 

internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend 

auch diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt 

der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum, um sich bietende 

Akquisitionsgelegenheiten schnell und flexibel sowohl national als auch auf internationalen 

Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des 

Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand 

darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der 

Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien 
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am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren, ohne eine schematische 

Anknüpfung an einen Börsenpreis vorzunehmen, insbesondere um einmal erzielte 

Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu 

stellen. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher 

Transaktionen wird sich der Vorstand allein von den Interessen der Gesellschaft und der 

Aktionäre leiten lassen. 

Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die eigenen Aktien zur Bedienung von 

Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus und im 

Zusammenhang mit von der Gesellschaft oder Konzerngesellschaften ausgegebenen 

Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 

Instrumente) zu verwenden. Sofern und soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit 

Gebrauch macht, muss keine bedingte Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Die 

Interessen der Aktionäre werden durch diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. 

Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung 

kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen. 

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen eigenen Aktien ohne 

weiteren Beschluss der Hauptversammlung ganz oder teilweise einzuziehen. Die 

Einziehung der eigenen Aktien führt grundsätzlich zur Herabsetzung des Grundkapitals der 

Gesellschaft. Der Vorstand wird aber auch ermächtigt, die eigenen Aktien im vereinfachten 

Verfahren ohne Herabsetzung des Grundkapitals gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 

einzuziehen. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht 

sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 

Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdenden 

Änderungen der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl 

der Stückaktien vorzunehmen. 

Von diesen Ermächtigungen kann hinsichtlich solcher Aktien der Gesellschaft Gebrauch 

gemacht werden, die aufgrund dieser oder aufgrund früherer Ermächtigungen zum Erwerb 

eigener Aktien oder aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens 

bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund der Hauptversammlungs-

ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG nur mit seiner Zustimmung vorgenommen 

werden dürfen. 

Der Vorstand wird in den nächsten Hauptversammlungen jeweils nach § 71 Abs. 3 Satz 1 

AktG über eine etwaige Ausnutzung dieser Ermächtigungen berichten. 

Bessenbach, im April 2026 
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